
 

Stadt Friesoythe 
Landkreis Cloppenburg 

 

Bebauungsplan Nr. 166 „Schulstraße / In den Kämpen“  

 

Frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

Vorentwurf - Stand Mai 2012 

 

Grundzüge der Planung 

1.  Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 166 befindet sich im nordwestlichen Be-
reich der Ortschaft Altenoythe und umfasst das Flurstück Nr. 446/279 sowie Teile der 
Flurstücke Nr. 445/279 und 205/1 der Flur 12, Gemarkung Altenoythe. Das Gebiet mit 
einer Größe von ca. 2,5 ha grenzt im Osten an die Schulstraße und im Norden an die 
Straße „In den Kämpen“.  

 

2. Planungsanlass und Ziele 

In der Ortschaft Altenoythe stehen Bauwilligen kaum noch Baugrundstücke für eine Ein-
familienhausbebauung zur Verfügung. Die Baugrundstücke, die in den letzten Jahren 
durch die Stadt oder Privatinvestoren angeboten wurden, sind bereits zum großen Teil 
vergeben.  

Vor dem Hintergrund einer anhaltenden Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken 
ist die wohnbauliche Entwicklung nicht mehr gesichert. Mit dem vorliegenden Bebau-
ungsplan beabsichtigt die Stadt daher die Ausweisung eines Wohngebietes zur Siche-
rung und Entwicklung des Einwohnerbestandes sowie zur ausreichenden Versorgung 
mit Wohnraum. Die Fläche grenzt sowohl im Westen, Norden als auch im Osten an 
vorhandene Wohnbebauung bzw. ausgewiesene Wohngebiete an. Sie wurde bereits im 
Flächennutzungsplan als sinnvolle Erweiterung der Wohnbauentwicklung in Altenoythe 
angesehen und entsprechend als Wohnbaufläche dargestellt.  

 

3. Planungserfordernis  

Bei den Flächen im Plangebiet handelt es sich planungsrechtlich um einen Außenbe-
reich im Sinne des § 35 BauGB. Für die geplante Nutzung ist daher die Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes erforderlich. 

 

4. Bestehende Nutzungen / Planungsvorgaben / Flächennutzungsplan 

Nutzungen im Plangebiet 

Das Plangebiet wird größtenteils ackerbaulich genutzt. Im nordwestlichen Bereich ha-
ben sich auf einer kleineren Teilfläche junge Gehölze und Sträucher entwickelt.  
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Am Nordrand verläuft ein Graben (Gewässer III. Ordnung), an dessen Südseite eine 
teilweise lückige Gehölzreihe den Acker nach Norden abgrenzt.  

Auch am südöstlichen Rand des Plangebietes wird das Landschaftsbild durch Einzel-
bäume geprägt.  

Benachbarte Nutzungen 

Das Plangebiet grenzt im Norden an die Straße „In den Kämpen“ und im Osten an die 
Schulstraße an. Die Schulstraße wird an der Westseite von einem Straßenseitengraben 
begleitet. 

Nördlich der Straße „In den Kämpen“ befinden sich mehrere Wohngebäude im Außen-
bereich, an die sich nordöstlich eine landwirtschaftliche Hofstelle anschließt.  

Unmittelbar westlich befindet sich auf einem großen Flurstück ein Wohngebäude, des-
sen Freibereiche gärtnerisch genutzt werden bzw. mit Gehölzen bestanden sind. Daran 
schließen sich nach Westen und Süden fast vollständig bebaute ausgewiesene Wohn-
gebiete an. 

Auch östlich des Gebietes wurde im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 189 ein Wohn-
gebiet ausgewiesen, das sich derzeit in der Umsetzung befindet. Ein großer Teil der 
Baugrundstücke ist bereits vergeben und bebaut.  

Südlich des Plangebietes schließt sich, neben landwirtschaftlich genutzten Flächen, ei-
ne aus einzelnen Wohngebäuden und einer landwirtschaftlichen Hofstellen bestehende 
lockere Bebauung an. Die unmittelbar südlich angrenzende Fläche wird im Westen 
durch eine Baumreihe zum Plangebiet abgegrenzt.  

Darstellungen im Flächennutzungsplan 

Der bisher wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt das Plangebiet, wie auch die 
westlich, südlich und östlich angrenzenden Flächen, als Wohnbaufläche dar. Die nörd-
lich angrenzenden Flächen sind als Flächen für die Land- bzw. Forstwirtschaft darge-
stellt.  

 

4.  Planungskonzept 

Die Flächen im Plangebiet sollen der Entwicklung eines Gebiets für eine Bebauung mit 
Einfamilienhäusern dienen. Dazu ist beabsichtigt ein allgemeines Wohngebiet festzu-
setzen. Als Maß der Nutzung sind folgende Festsetzungen vorgesehen: Zahl der Voll-
geschosse Z=I, GRZ=0,3 und max. 2WE pro Wohnhaus sowie Wohngrundstücke mit 
mind. 600 qm Grundstücksgröße für ein Einzelhaus bzw. insgesamt 800 qm für ein 
Doppelhaus. 

Die verkehrliche Erschließung des Gebietes erfolgt von Osten und Norden über die 
Schulstraße bzw. die Straße „In den Kämpen“ und ist so angelegt, dass die Gehölz-
strukturen am Nord- und Südostrand des Plangebietes weitestgehend erhalten bleiben. 
Die Schulstraße hat nach Süden Anschluss an die Altenoyther Straße (L 831). Der An-
schluss an den örtlichen und überörtlichen Verkehr ist somit gewährleistet. 
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Oberflächenwasser 

Nach den Erfahrungen in den angrenzenden Gebieten ist eine vollständige Versicke-
rung des anfallenden Regenwassers auf den jeweiligen Grundstücken nicht immer 
möglich. Aus diesem Grund wurde im Rahmen frühere Bauleitplanverfahren bereits 
nordöstlich des Plangebietes ein Regenrückhaltebecken zur Aufnahme des anfallenden 
Oberflächenwassers im vorliegenden Siedlungsbereich angelegt. Bei der Berechnung 
des erforderlichen Stauvolumen fand der Bereich des vorliegenden Plangebietes als 
Wohnbaufläche bereits Berücksichtigung.  

Es ist daher vorgesehen, das durch die Bodenversiegelung anfallende Dach- und Ober-
flächenwasser, sofern es nicht als Brauchwasser genutzt wird, diesem Regenrückhalte-
becken zuzuleiten. Die Zuleitung soll über entsprechende Regenwasserkanäle bzw. Si-
ckermulden und den am Nordrand vorhandenen Graben sichergestellt werden. 

Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserentsorgung kann durch einen Anschluss an die in der Straße „In 
den Kämpen“ vorhandene Schmutzwasserleitung erfolgen. 

 

5. Umweltsituation und Auswirkungen der Planung 

Natur und Landschaft 

Die im Gebiet am Nord- und Ostrand vorhandenen Gehölze werden, soweit möglich, 
zur Erhaltung festgesetzt. Ergänzend mit angrenzend vorhandenen Gehölzstrukturen ist 
damit bereits eine weitestgehende Einbindung der geplanten Bebauung gewährleistet.  

Die durch die künftigen Versiegelungen zu erwartenden Eingriffe in Natur und Land-
schaft werden auf Grundlage eines anerkannten Kompensationsmodels ermittelt und 
bewertet. Der erforderliche Ausgleich soll auf externen Kompensationflächen erfolgen. 

Immissionssituation 

Landwirtschaftliche Immissionen 

Hinsichtlich der bestehenden Belastung des Gebietes durch landwirtschaftliche Gerü-
che liegt ein Gutachten über die Geruchemissionen und -immissionen im Bereich des 
Bebauungsplanes Nr. 166 vom 28.09.2011 (TÜV Nord Umweltschutz) vor (Auszüge s. 
Anlage). Danach werden im Plangebiet Immissionswerte zwischen 0,03 – 0,07 erreicht 
und damit der für ein Wohngebiet maßgebliche Richtwert der Geruchsimmissionsrichtli-
nie (GIRL) von 0,10 eingehalten.  

Gewerbelärm 

Südöstlich befinden sich die sozialen Werkstätten des Caritasvereins Altenoythe. In den 
Werkstätten werden tagsüber hauptsächlich Tischlerei-, Schlosser- sowie Elektromon-
tagearbeiten durchgeführt. Ein Großteil der Arbeiten wird innerhalb der Werkshallen ge-
tätigt. Auch nordwestlich des Plangebietes wird eine Gewerbehalle von den Werkstätten 
für Sandsteinarbeiten genutzt.  

In beiden Fällen grenzen jedoch bereits ausgewiesene Wohngebiete an, deren Schutz-
anspruch die Werkstätten berücksichtigen müssen. Das vorliegende Plangebiet hält zu 
den Nutzungen dagegen jeweils einen Abstand von über 200 m ein. Im Plangebiet sind 
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somit durch die Werkstätten keine erheblichen bzw. unzumutbaren Immissionseinwir-
kungen zu erwarten. 

Verkehrslärm 

Mit der Altenoyther Straße (L 831) verläuft die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße in 
einer Entfernung von ca. 650 m südlich des Plangebietes. Im Plangebiet sind somit kei-
ne erheblichen Beeinträchtigungen durch Verkehrslärm zu erwarten. 

Auswirkungen der Planung: 

Erhebliche bzw. unzumutbare Immissionsauswirkungen auf die benachbarten Nutzun-
gen sind aufgrund der geplanten Nutzungsart und des Umfangs der geplanten Bebau-
ung nicht zu erwarten. 

 

6. Weiteres Verfahren 

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden von der 
vorliegenden Bauleitplanung unterrichtet und gem. § 4 Abs.1 BauGB zur Äußerung 
auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprü-
fung aufgefordert. In diesem Rahmen erfolgt auch die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs.1 BauGB über die Ziele und Zwecke der Planung. 

Anschließend erfolgt mit dem Planentwurf einschließlich der Begründung mit Umweltbe-
richt die öffentliche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB und die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB. 

Folgende Untersuchungen und Fachbeiträge sind vorgesehen bzw. liegen bereits vo: 

• Gutachten über die landwirtschaftlichen Geruchemissionen und -immissionen 

• Biotoptypenkartierung 

• Naturschutzrechtliche Eingriffsbilanzierung 

 

Anlage: Geruchsgutachten (Auszug) 




































